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RS OGH 1995/10/18 12Os126/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1995

Norm

StGB §146 B3

Rechtssatz

Ö2entliche Krankenanstalten sind nach dem Gesetz verp5ichtet, Personen im Zustand der Lebensgefahr oder der

Gefahr einer sonst nicht vermeidbaren Gesundheitsschädigung aufzunehmen. Liegt danach aber ein Anspruch auf

Anstaltsp5ege und Behandlung vor, scheidet eine als strafbarer Betrug faßbare unrechtmäßige Bereicherung auch

dann aus, wenn Organen der Krankenanstalt die Voraussetzungen für den Ersatz der anfallenden Betreuungskosten

dolos vorgetäuscht werden.
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